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B 1179

Kulturpreis und Kulturförderpreise  
der Stadt Regensburg 2021

Die Auszeichnungen werden für Leis-
tungen in den Bereichen der Literatur, 
Musik, bildenden Kunst und Architektur, 
darstellenden und ausübenden Kunst, 
Wissenschaft, Denkmal- und Heimatpfle-
ge sowie Fotografie und Film verliehen, 
die in einem engen Bezug zur Stadt Re-
gensburg stehen (Leben und Werk). 
Der Kulturpreis wird an Persönlichkeiten 
und Institutionen verliehen, die sich um 
das kulturelle Leben der Stadt Regens-
burg verdient gemacht haben, als Aus-
zeichnung des Lebenswerks oder einer 
überragenden Leistung. 
Die Kulturförderpreise werden unter Be-
rücksichtigung des künstlerischen und 
wissenschaftlichen Nachwuchses an 
Personen oder Vereinigungen verliehen, 
die das kulturelle Leben in der Stadt 
gestalten und fördern (die Altersgrenze 
beträgt 40 Jahre, ist aber kein Aus-
schlusskriterium). 

Zur Einreichung eines Vorschlags sind 
folgende Unterlagen beizulegen:
• Vorschlag
• Würdigung durch eine kompetente 

Persönlichkeit oder Institution
• Vita
• Œuvre
• Pressestimmen

Abgabetermin der Anträge mit den voll-
ständigen Unterlagen bei der Stadt 
Regensburg, Kulturreferat,  
Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8, 
93047 Regensburg ist jeweils der 
4.5.2021.

Amt 41

Maria Lang
Amtsleiterin
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Satzung der Franz-Katharina-und-Jutta-Moll-Stiftung  
in Regensburg vom 23. Juli 2020

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Gewährung 
des jederzeit widerruflichen Stif-
tungsgenusses besteht nicht.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1)  Das Stiftungsvermögen besteht aus 
dem Nachlass der Frau Jutta Moll 
nach Maßgabe des Testaments vom 
21.04.2017, ergänzt am 26.02.2018. 
Es ist zum Verbrauch für den Stif-
tungszweck bestimmt. Jährlich sollen 
bis zu 25.000 Euro für die Aufgaben-
erfüllung verwendet werden. 

(2)  Zuwendungen zum Stiftungsvermö-
gen sind zulässig. Zuwendungen 
ohne Zweckbestimmung aufgrund 
einer Verfügung von Todes wegen 
können dem Stiftungsvermögen zu-
geführt werden.

§ 5
Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt die Aufgaben 
1. aus dem Stiftungsvermögen, 
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom 

Zuwendenden nicht zur Aufsto-
ckung des Stiftungsvermögens 
bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(2)  Sämtliche Mittel dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden.

§ 6
Stiftungsverwaltung

Die Stiftung wird durch die Organe der 
Regensburger Wohltätigkeitsstiftung, 
rechtsfähige örtliche Stiftung des bür-
gerlichen Rechts mit Sitz in Regensburg, 
verwaltet und vertreten.

§ 7
Satzungsänderungen, Umwandlung 

und Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an verän-
derte Verhältnisse geboten erschei-
nen. Soweit sie sich auf die Steuer-

begünstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine Erfül-
lung unmöglich wird oder sich die 
Verhältnisse derart ändern, dass die 
Erfüllung des Stiftungszwecks nicht 
mehr sinnvoll erscheint.

(3)  Im Übrigen gelten für Satzungsände-
rungen die einschlägigen Vorschriften 
der Bayerischen Gemeindeordnung. 

§ 8
Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stif-
tung oder bei Wegfall ihrer steuerbegüns-
tigten Zwecke fällt das Restvermögen an 
die Regensburger Wohltätigkeitsstiftung 
mit Sitz in Regensburg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für mildtä-
tige Zwecke zu verwenden.

§10
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Annahme der Stif-
tung in Kraft. 

Regensburg, den 19.01.2021

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin

§ 1
Name, Rechtsstand

Die Stiftung führt den Namen „Franz-
Katharina-und-Jutta-Moll-Stiftung“. Sie 
ist eine nichtrechtsfähige Stiftung in der 
Verwaltung der Regensburger Wohltä-
tigkeitsstiftung, rechtsfähige örtliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz 
in Regensburg. Die Franz-Katharina-und-
Jutta-Moll-Stiftung wird im Rechts- und 
Geschäftsverkehr durch die Regensbur-
ger Wohltätigkeitsstiftung vertreten.

§ 2
Stiftungszweck

(1)  Die Stiftung verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar mildtätige Zwecke 
durch Gewährung von Unterstützun-
gen an bedürftige und minderbemit-
telte Einwohner der Stadt Regens-
burg.

(2)  Der Stiftungszweck wird insbeson-
dere durch folgende Maßnahmen 
verwirklicht:
1.  Durch Unterstützung von alten, 

kranken oder auf andere Weise 
besonders hilfsbedürftige Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Re-
gensburg.

(3)  Die Stiftung kann auch anderen, 
ebenfalls steuerbegünstigten Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen 
oder einer sonstigen geeigneten 
öffentlichen Behörde finanzielle 
oder sachliche Mittel zur Verfügung 
stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln Maßnahmen nach Absatz 2 
fördern.

§ 3
Einschränkungen

(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Sie darf keine 
juristische oder natürliche Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Unterstützun-
gen, Zuwendungen oder Vergütungen 
begünstigen.
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Öffentliche  
Ausschreibungen

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
21 E 011 – Liefern und Einbauen einer 
Schließanlage gem. DIN 18357
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 25.01.2021

21 E 010 – Beschilderung
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 25.01.2021

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter  
www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
21 A 023 – Malerarbeiten nach DIN 
18363

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
21 E 008 – Beschaffung von Cisco  
Komponenten und Zubehör
Absendung der Auftragsbekannt- 
machung im EU-Amtsblatt am 
29.01.2021

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter  
www.vergabe.bayern.de.

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
21 A 013 – Küchentechnische Anlagen 
und Küchenausstattung
21 A 019 – Wartungsverlängerung Oracle 
Enterprise Linux Limited und Oracle VM 
Premier Limited 
21 A 020 – Rahmenvertrag  
Sandreinigung
21 A 021 – Kollaborativer 6-Achs  
Roboterarm für die BS I
21 A 022 – Lieferung und Montage von 
Akustikmaßnahmen für das Menschen in 
Not-Schutzhaus

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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